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Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten unseren Mandanten angezeigt, weil dieser in Berlin-
Hellersdorf in einem Wagen der U-Bahnlinie U5 mit einem manipulierten Semesterticket angetroffen
wurde. Nachdem unser Mandant eine Vorladung als Beschuldigter wegen Betruges und
Urkundenfälschung von der Polizei erhalten hatte, wandte er sich mit diesem Schreiben an Rechtsanwalt
Dietrich.

  

Rechtsanwalt Dietrich wies unseren Mandanten darauf hin, dass er zu dem Termin bei der Polizei nicht
erscheinen muss und beantrage sogleich Akteneinsicht. Nach Durchsicht der Ermittlungsakte regte
Rechtsanwalt Dietrich bei der Amtsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer
geringen Geldauflage an. In seinem Schriftsatz wies Rechtsanwalt Dietrich auf die geringe Schuld unseres
Mandanten hin, der zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten war und im Falle einer
Verurteilung um persönliche und berufliche Konsequenzen fürchtete. Zudem hatte unser Mandant
umgehend das regelmäßig von der BVG geforderte erhöhte Beförderungsentgelt gezahlt, sodass der BVG
kein Schaden entstanden war. Die Amtsanwaltschaft folgte der Anregung von Rechtsanwalt Dietrich und
stellte das Verfahren gegen unseren Mandanten schließlich gegen die Zahlung der angeregten Geldauflage
ein. Unser Mandant kann sich nach der Einstellung des Verfahrens weiterhin als nicht vorbestraft
bezeichnen. Denn eine Aufnahme der Einstellung in das Bundeszentralregister erfolgt nicht.
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